
GR-Beschluss vom 27.07.2023 
 
 
Benutzungsentgelt (Elternbeitrag)   Schulkinderbetreuung         Anlage 1 
Neues Beitragssystem ab 01.09.2023 bis 31.08.2025 
 
 
1. Besuchsgeld          
 
Es werden 12 Monatsbeiträge / Schuljahr und je betreutem Kind erhoben. 
 
Diese Beiträge beziehen sich auf die Betreuung an allen Unterrichtstagen 
 
 

 
Modul 1.1 

 
VGS (vormittags) 
11.30 – 14.00 Uhr 

 
83,00 € 

   

 
Modul 1.2 

 
VGS-N (nachmittags) 
14.00 – 17.00 Uhr 
 

 
97,00 € 

 

 
 
 
Diese Zusatz-Beiträge werden für die separat zu buchende Ferienbetreuung je betreutem Kind 
zusätzlich je Betreuungswoche erhoben. 
  

 
Modul 2.1 

 
FBV (vormittags) 
7.30 – 14.00 Uhr 

 
49,00 € 

   

 
Modul 2.2 

 
FBG (ganztags) 
7.30 – 17.00 Uhr 
 

 
72,00 € 

 
 
Dazu addiert sich ggf. noch ein Verpflegungsgeld gemäß Ziffer 2 dieser Anlage. 
 
 
2. Verpflegungsgeld 
 
2.1 Verpflegung in der VGS-Betreuung  
 
Für Kinder in der VGS-Betreuung kann eine tägliche Verpflegung (warmes Mittagessen) gebucht 
werden, wenn in der Einrichtung ein Verpflegungsangebot besteht. 
Das Verpflegungsgeld für geliefertes Essen wird entsprechend der Kosten des Lieferanten je 
bestelltem Essen mit diesem einzeln abgerechnet.  
 
2.2 Verpflegung in der VGS-N- u. FBG-Betreuung 
 
Für alle Kinder in der Nachmittagsbetreuung ist grundsätzlich das Verpflegungsangebot 
verpflichtend zu buchen. Es gelten die Preise nach Ziffer 2.1. 


